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Stadt Gladbeck Gladbeck, 14.08.2024 

 Vorlage Nr. 24/0390 

Federf. Stadtamt: Amt für öffentliche Ordnung 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Ausschuss für Sicherheit, 

Ordnung und Feuerwehr 

Beigeordnete Breil Kenntnisnahme 26.08.2024 7 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Steinstr. 72 - Sachstandsbericht 

 
Begründung: 

 

 Einsätze des KOD (Stand 12.08.2024) 

 

Dem KOD liegen aktuell keine Hinweise zu Ruhestörungen vor. 

Im Rahmen der regelmäßigen Kontrollen im Stadtgebiet wurde lediglich eine Ruhestö-

rung, ausgehend von lauter Musik im Auto, festgestellt, die mündlich verwarnt wurde. 

 

 

 Einsätze des Sicherheitsdienstes (Stand 12.08.2024) 

 

Insgesamt hat der Sicherheitsdienst seit dem 10.06.2024 181 Feststellungen gemeldet, 

davon drei Ruhestörungen. 

 

Die restlichen 178 Feststellungen bezogen sich auf Verstößen gegen die Hausordnung 

(z.B. illegale Müllentsorgung, Blockierung der Aufzüge, der Rettungswege auf den Lau-

bengängen) und Meldungen von Schäden. Die Verstöße werden durch die zuständige 

Hausverwaltung dem jeweiligen Vermieter mitgeteilt; es erfolgt eine Aufforderung, die 

Mieter:innen zur Einhaltung der Hausordnung anzuhalten. 
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 Eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren (Stand 12.08.2024) 

 

Aufgrund der drei gemeldeten Ruhestörungen wurden in zwei Fällen Ordnungswidrig-

keitenverfahren eingeleitet und Bußgeldbescheide erlassen, ein Fall befindet sich noch 

in der Prüfung. 

 

Infolge einer widerrechtlichen Abfallablagerung erfolgte eine Meldung an den Kreis 

Recklinghausen, Untere Abfallbehörde. Die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenver-

fahrens wird geprüft. 

 

 

 Stammtisch 

 

Am 19.08.2024 fand der erste Stammtisch für Anwohner:innen der Steinstraße 72 statt.  

 

Ziel des Stammtisches ist ein regelmäßiger Austausch über aktuelle Anliegen, der zu-

künftig nach Bedarf stattfinden soll. 

 

 

 Sommerfest 

 

Die Kolleg:innen des Beratungsbüros in der Steinstraße 72 organisieren ein Sommer-

fest für Kinder, die in der und rund um die Steinstraße 72 wohnen, sowie für Bewoh-

ner:innen und Anwohner:innen; das Sommerfest findet am 13.09.2024 ab 14.00 Uhr 

statt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

Der Ausschuss für Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr nimmt den Bericht der Verwaltung 

zur Kenntnis. 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

I.V. 

 

 
 - Marie-Antoinette Breil – 

         Beigeordnete 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


